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Geschätzte Grünbacherinnen!
Geschätzte Grünbacher!
Liebe Jugend!

Als Bürgermeister der Gemeinde Grün-
bach möchte ich euch wieder informieren.

Am 21. Oktober konnte ich wiederum seitens der
Gemeinde zum Tag der älteren Generation ein-
laden. Im Gasthaus Pizzeria Torino in Grünbach
wurden unsere älteren Gemeindebürger zufrieden-
stellend bewirtet. Über 100 Personen sind meiner
Einladung gefolgt. Neben der Gemeinde haben
auch die politischen Gemeindeparteien (ÖVP, FPÖ,
SPÖ) zum Gelingen dieser Veranstaltung beige-
tragen.

Am 27. Oktober haben die Feuerwehren Grünbach,
Mitterbach, Rauchenödt, Helbetschlag und Lich-
tenau bei der Leistungsprüfung Branddienst er-
folgreich teilgenommen. Ziel dieser Prüfung ist die
Vertiefung und Erhaltung der Grundkenntnisse in
der Löschgruppe. Der Schwerpunkt wird dabei auf
die Gerätekunde, die Lage-Erkundung und Be-
fehlsgebung sowie sicheres praktisches Arbeiten
gelegt. Danke den Feuerwehrleuten für die Teil-
nahme.

Die Pfarre Grünbach hat zusammen mit
der Gemeinde und dem örtlichen Ka-
meradschaftsbund (vor einigen Mona-
ten) die Entscheidung getroffen, das
bestehende Kriegerdenkmal durch ei-
nen Gedenkort für die sieben, in den
NS-Tötungsanstalten Hartheim, Maut-

hausen und Niedernhart zu Tode gekommenen,
namentlich bekannten Gemeindebürgerlnnen, zu
erweitern. Dieses Grünbacher Mahnmahl wur-
de in einem Abend der Erinnerung (am 26. Okto-
ber) vorgestellt und bei der Martini-Ausrückung
des Kameradschaftsbundes (am 4. November) ge-
segnet. Die geschichtliche Aufarbeitung ist in ei-
nem Buch (Buchverlag Franz Steinmaßl) doku-
mentiert. Das Buch ist u.a. beim Gemeindeamt
Grünbach erhältlich.

Spruch: Wie schön die Blätter älter werden.
Voller Licht und Farbe sind ihre letzten Tage.
(John Burroughs)

So wünsche ich Euch noch einen schönen Spät-
herbst und eine besinnliche Einstimmung auf die
stillste Zeit im Jahr.

Euer Bürgermeister
Stefan Weißenböck
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Bereits Mitte August wurde für die Pflege unseres allseits beliebten und weithin bekann-
ten Spielplatzes in Grünbach, ein gebrauchter Rasenmähertraktor angeschafft und dem
Freizeitverein, zur Erleichterung der Pflege des Spielplatzes, zur Verfügung gestellt. Das
Gerät wurde vom Spielplatz-Spendenkonto, welches 2015 eingerichtet wurde, finan-
ziert. Vom selben Konto wurden bis jetzt kleinere Reparaturen und das Sonnensegel für
den Sandspielplatz im August 2016 bezahlt.

Somit verbleiben von diesen Geldern € 1.006,82 für künftige Instandhaltungen und An-
schaffungen. Nochmals herzlichen DANK an alle Spender, die sich 2015 bei dieser Spenden-
aktion beteiligt haben. Nicole Friesenecker und Stefan Klambauer

Der nächste Winter kommt bestimmt und damit auch Schnee und Eis
Auf der Böhmerwaldstraße B 38, der Grünbacher Landesstraße und der Ründlberg Landesstraße ist für den
Winterdienst, wie auch in den Vorjahren, die Straßenmeisterei Freistadt zuständig. Sollten in diesem Straßenbereich
Probleme mit der Räumung bzw. Streuung auftreten, wenden Sie sich direkt an die Straßenmeisterei Freistadt,
Industriestraße 17, Tel. 0732/7720-42600 oder beim Winterdienstkoordinator Tel. 0664/6007242644. Die Gemeinde
Grünbach ist für den Winterdienst auf den Gemeindestraßen und Güterwegen zuständig. Unsere Bauhofmitarbeiter
und Vertragspartner werden wieder für die möglichst optimale Schneeräumung und Streuung sorgen. Wir ersuchen
um Ihr Verständnis, dass unsere Mitarbeiter bei starkem Schneefall nicht überall gleichzeitig sein können.
Es wird auch wieder auf die Pflichten der Anrainer §93 der StVO 1960 (Gehsteigräumung) hingewiesen:
Die Eigentümer von Liegenschaften in Ortsgebieten, ausgenommen die Eigentümer von unverbauten, land-
und forstwirtschaftlich genutzten Liegenschaften, haben dafür zu sorgen, dass die entlang der Liegenschaft
in einer Entfernung von nicht mehr als 3 m vorhandenen, dem öffentlichen Verkehr dienenden Gehsteige und
Gehwege einschließlich der in ihrem Zuge befindlichen Stiegenanlagen entlang der ganzen Liegenschaft in
der Zeit von 6 bis 22 Uhr von Schnee und Verunreinigungen gesäubert sowie bei Schnee und Glatteis bestreut
sind. Ist ein Gehsteig (Gehweg) nicht vorhanden, so ist der Straßenrand in der Breite von 1 m zu säubern und
zu bestreuen. Bei den Arbeiten ist darauf zu achten, dass der Abfluss der Oberflächenwässer von der Straße
nicht behindert wird und Wassereinlaufgitter nicht verlegt werden.
Das Ablagern von Schnee aus Hauszufahrten auf die Straße ist untersagt. Die Eigentümer müssen weiters dafür
sorgen, dass Schneewechten oder das Eis von den Dächern, ihrer an der Straße gelegenen Gebäude, entfernt
werden, dabei dürfen die Straßenbenützer nicht gefährdet oder behindert werden.
Da die Gemeinde für die Schneeräumung der Gehsteige entlang von unverbauten, land- und forstwirtschaftlich
genutzten Liegenschaften verpflichtet ist, werden auch hin und wieder ausnahmsweise Gehsteige mitgeräumt und
gestreut, für welche der Eigentümer der Liegenschaft zuständig und verantwortlich wäre. Dies entbindet den
Grundstückseigentümer der Liegenschaft jedoch nicht von eventuellen Haftungsansprüchen.
Bereits im letzten Informationsblatt wurde um die Entfernung von überhängenden Ästen und Sträuchern entlang
von Straßen hingewiesen. Diese behindern nicht nur die Sicht, sondern auch die Schneeräumung. Wir ersuchen
deshalb die Haus- und Grundbesitzer darauf zu achten und allenfalls entsprechende Regulierungsschnitte
vorzunehmen und das Lichtraumprofil entlang der Straße beidseitig freizuhalten (mindestens 75 cm vom Fahrbahnrand,
in der Höhe 4,5 m). Es wird auch hier darauf hingewiesen, dass sich auch hier Haftungsansprüche an den
Grundeigentümer, der mit seiner Beeinträchtigung einen Schaden hervorgerufen hat, ergeben können.
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Am 3. Jänner 2019 wird von 8:20 Uhr bis 15:00 Uhr im Be-
reich Oberrauchenödt - Mitterbach - Heinrichschlag wieder
das Shakedown stattfinden.
Wichtige Informationen für Grundbesitzer: Im November 2018
werden die ersten Vorbereitungen zur Veranstaltung Jännerrallye
2019 wie z.B. Pflöcke einschlagen und andere etwaige Arbeiten
durch den Rallye Club Mühlviertel vorgenommen. Strecken-
veränderungen entlang der Veranstaltungswege durch Strohballen,
Holzpfosten oder sonstiges Material von Grundbesitzern, um
Verschmutzungen vorzubeugen, sind bis 01. Jänner 2019 vor-
zunehmen und im Laufe der Veranstaltung bis 06.01.2019 nicht
mehr zu verändern. (Durchführungsbestim-
mungen der Austrian Motorsport Federation
AMF). Alle Anrainer ersuchen wir um Unterstüt-
zung der Veranstaltung und bedanken uns für
Ihr Verständnis.

Rallye Club Mühlviertel Obmann Mario Klepatsch

Frostsicherheit beim Was-
serzähler kontrollieren.

Tiefe Temperaturen lassen den Frost auch
oft in Schächte und Gebäude eindringen.
Kontrollieren sie daher bitte regelmäßig
ihren Wasserzähler, damit es nicht zu bö-
sen Überraschungen kommt.
Besonders in unbewohnten bzw.
unbeheizten Gebäuden oder Ge-
bäudeteilen sind Wasserleitungen frost-
sicher zu machen oder zu entleeren. Durch
Frostschäden verursachter Wasser-
verbrauch wird zur Gänze dem Grund-
stücks- oder Hauseigentümer verrechnet.

Der Nachtragsvoranschlag 2018 konnte mit einem 
ausgeglichenen ordentlichen Haushalt (je 3.507.000 € 
Einnahmen und Ausgaben) beschlossen werden. Im 
außerordentlichen Haushalt ergeben sich Ausgaben und 
Einnahmen in Höhe von jeweils 1.514.000 €.  

Im Bereich der Grünbacher Stockhalle wurde ein 
Grundstücksteil an die Familie Hinum, Kirchenplatz 
veräußert.  

Seit dem Jahr 2018 hat der Gemeinderat jeweils eine 
Reihung der außerordentlichen Vorhaben 
(Prioritätenreihung) zu erstellen. Der Gemeinderat hat 
nun beschlossen, die Sanierung und Erweiterung des 
Feuerwehrhauses Lichtenau in diese Reihung mit 
aufzunehmen.  

Der Mietvertrag zwischen der Gemeinde Grünbach 
und der Bioenergie Grünbach hinsichtlich der 
Gebäudeteile im neuen Gemeindebauhof- und ASZ-
Gebäude wurde beschlossen. Ebenso wurde das 
Wärmelieferungsübereinkommens mit der 
Bioenergie Grünbach für das neue Gemeindebauhof- 
und ASZ-Gebäude beschlossen.  

 

Der Antrag (der SPÖ) auf Änderung der 
Kindergartentarifordnung (Übernahme der 
Mindestbeiträge für die Nachmittagsbetreuung) fand im 
Gemeinderat keine Mehrheit.  

 Die Gemeinde Grünbach muss im Zuge des Ausbaus 
der B 38 (Baulos Zimmerhofer) die Kanal- und 
Wasserleitungen umlegen. Der Auftrag wurde an die 
Firma Leyrer + Graf vergeben.  

Der Bebauungsplan Nr. 7 (Schlag– Jahnsiedlung – 
Fa. Elektro Kern) wurde nach Verfahrensdurchführung 
aufgehoben.  

Zur Beseitigung der Wasserknappheit und Sicherung 
der Wasserversorgung fasste der Gemeinderat den 
Beschluss zur Vornahme weiterer Versuchsbohrungen 
für Trinkwasserbrunnen.  

Die Änderung der Statuten des Gemeindeverbandes 
INKOBA Region Freistadt wurde beschlossen.  

Mit einem Grundsatzbeschluss wurde die Überlassung 
der Nutzung (als Parkplatz) eines Grundstücksteiles in 
Oberrauchenödt (Guserl) beschlossen. 

Kurzinformation aus der Gemeinderatssitzung vom 25. Oktober 2018

Freie Wohnung in Grünbach
ab 1. Februar 2019

Wohnhaus Freiwaldstraße 3
87 m², 1. Obergeschoß, 3 Zimmer, 1 Küche,
Lift, Loggia, Kellerabteil, PKW Abstellplatz

Auskünfte: Gemeindeamt Grünbach, 07942/72813-12

Wohnungsgenossenschaft Lebensräume www.lebensraeume.at
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Bestes Wildbret der Jagdgesellschaft Grünbach – Lichtenau für das Mühlviertlerisch
Tafeln 2018 beim Forellenwirt in Mitterbach

Mühlviertlerisch Tafeln
Im Rahmen der  Veranstaltungsreihe „Mühlviertlerisch Tafeln“ - unter der Patronanz von Fernsehkoch
Mike Süßer - wurde un-
ter dem Motto „Die Spei-
sekammer Wald“ am 14.
Juli 2018 in Mitterbach
groß aufgekocht.

Im Bild v. l.: Fernsehkoch
Mike Süßer,  Jagdleiter
Klaus Grünberger mit Gat-
tin Johanna, Erni Preinfalk
mit Gatten Jagdvorstand
und Gemeindevorstand
Siegfried Preinfalk
Copyright © LUDWIG PUL-
LIRSCH photography

Rund 125 Gourmets ge-
nossen ein viergängiges
Menü aus regionalen mühlviertler Köstlichkeiten wie Kräuterblütentopfen, gebeizter Lachsforelle in Sulz,
einer Kräuterkraftsuppe mit Kübelspeck vom Mangalitza-Schwein sowie die Hauptspeise geschmor-
tem Reh-Wellington mit Port-
weinkirsche und Kräuterlauch-
Püree.

Das Wildbret kam ausschließ-
lich vom Jagdgebiet Grünbach
Lichtenau
Die Jägerschaft von Grünbach –
Lichtenau ist stolz auf die Forel-
lenwirt-Chefs Doris und Heinz
Kastler, für die überaus gelunge-
ne Veranstaltung und bedankt
sich für die Gastfreundschaft die
uns Jägern entgegengebracht
wird.

Weidmannsheil!

Stolz auf unsere Grünbacher und
Lichtenauer Jäger

Verdienterweise wurde Reinhard Brandstötter beim diesjähri-
gen Bezirksjägertag in Freistadt mit der Raubwildnadel ausge-
zeichnet.
Reinhard erlegte in den letz-
ten 6 Jahren 4 Dachse, 47
Füchse und 3 Mader.

Weiters wurden Anton
Preinfalk als Vertreter der
Bezirksgruppe in den
Landesjagdausschuss und
Johann Weinzinger in den
Bezirksjagdausschuss ge-
wählt.

Gratulation für die Auszeich-
nung, Glückwunsch zur Wahl
und viel Erfolg und Kraft für
das zukünftige Aufgaben-
gebiet!

Reinhard Brandstötter mit
LH-Stv. Mag. Dr. Michael Strugl
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WANN: Donnerstag, 22. November 2018, um 8.45 Uhr
WO: Kultursaal Grünbach

KOSTEN: 4/Kind (Begleitpersonen gratis)
Für alle Spielgruppenkinder, Kindergartenkinder und Interessierte!

Beim Kinder- & Mitmachmusical der THEATERSternchen führen das Theatersternchen und der Erzäh-
ler durch eine 50-minütige Aufführung. Die Kinder übernehmen während der Vorstellung die Haupt-
und Nebenrollen (ohne Vorbereitung) und werden zum Mitmachen und sich bewegen animiert.

Altersempfehlung:2,5 bis 9 Jahre

WEIHNACHTSBASTELN im MOSAIK
Samstag, 15. 12. 2018, 9.00 bis 10.30 Uhr,

für Kinder von 3 bis 7 Jahre (mit oder ohne Begleitung)
Kosten: € 3,00 + Bastelmaterial

Bitte um Anmeldung bei Christiane Klary (0664-9474054)

SCHISCHULE SANDL - Schilehrer/innen und Helfer/innen
Die Schischule Sandl sucht für Kinder und Jugendliche für die kommende Winter-
saison 2018/19 noch Schilehrer/innen.
Voraussetzungen: Kleinkinderschilehrer Teil 1- oder mehr der Schilehrer- oder
Schneesportlehrerausbildung.
Ausbildungstermine des O.Ö Schilehrerverbandes :
KLEINKINDER Schilehrer: 8.12.-9.12. 2018 und 15.12. -16.12.2018 Hinterstoder
LANDESSCHILEHRER Teil 1 : 9.12.2018 – 19.12.2018 Hinterstoder
Infos zu allen Ausbildungsterminen des O.Ö Schilehrerverbandes: www.wintersports.at

Speziell für Jänner u. Februar suchen wir im Rahmen der Kindergarten - u. Schul-
schikurse Mitarbeiter für die Vormittage Mo – Fr. 9 – 11 (12) Uhr. (auch Tageweise,
solltest Du nicht die ganze Woche Zeit haben)
Weiters suchen wir für die kommende Saison auch noch Aushilfen od. Helfer/
innen, keine Schilehrerausbildung notwendig, Mithilfe in einer Gruppe

Solltest Du Interesse od. weitere Fragen haben melde Dich bitte bei
Schischule Sandl, Kraushofer Stefan
0664-43 16 952
www.schischule-sandl.at
mail: office@schischule-sandl.at

Das Team der Viehberglifte Sandl
sucht für die kommende Wintersaison
Mitarbeiter in den Bereichen

Liftkasse - Viehberghütte - Schilift

Bewerbungen unter office@viehberg.at
oder 0680/2450506.
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Die Veranstaltungen der „Gesunden Gemeinde Grünbach“ befinden sich gesammelt auf Seite 4 und 5

Veranstaltungskalender

15. Dezember 2018
16. Dezember 2018

 lebendes Kunsthandwerk
 Bastelarbeiten
 Köstliche Schmankerl
 Imkerprodukte
 Kaffee und Kuchen
 Hausgemachte Kekse
 Punsch und Glühweine
 Christbäume
 Lebende Weihnachtskrippe
 Rahmenprogramm

Das Team um Edeltraud Pirklbauer
freut sich auf zahlreiche Besucher.


